
Vorlage-Nr: VO/3/0029/2014      -   Fachbereich III
Status: öffentlich
Sachbearbeiter: J.Hillbrecht
Datum: 17.11.2014
Telefon: 038828/330-131

Beschlussvorla
ge

Gemeinde Lüdersdorf

E-Mail: j.hillbrecht@schoenberger-land.de

Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der 
Gemeinde Lüdersdorf und über die Erhebung von Gebühren  für die 
Sondernutzung

Abstimmung:
Beratungsfolge Ja Nein Enth.
10.02.2015 Finanzausschuss Lüdersdorf

Gemeindevertretung Lüdersdorf

Sachverhalt:

Derzeit gibt es noch keine Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der 
Gemeinde Lüdersdorf. Die Gemeinden können den Gebrauch der Gemeindestraßen über den 
Gemeingebrauch hinaus sowie die Benutzung der Gemeindestraßen für die Zwecke der 
öffentlichen Versorgung abweichend von § 22 Abs.1 bis 6 und § 30 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 des 
Straßen- und Wegegesetz des Landes M-V (StrWG)  durch Satzung regeln. 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung Lüdersdorf beschließt die vorliegende Satzung über die Sondernutzung 
an öffentlichen Straßen in der Gemeinde Lüdersdorf und über die Erhebung von Gebühren  für die 
Sondernutzung.

Finanzielle Auswirkungen: 
 Einnahmen

Anlage: 
Entwurf der Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Gemeinde Lüdersdorf 
und über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung

________________ ______________ ______________
J.Hillbrecht A.Kopp   F.Lehmann
SB FBL LVB
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Lebenslauf
Beschlüsse:
10.02.2015 Finanzausschuss Lüdersdorf
SI/FA 07/006/2015
Es wird bezweifelt, ob der Verwaltungsaufwand im Verhältnis zu den geringen Einnahmen 
steht und wer diese Sondernutzungsarten prüfen und überwachen soll. 
Herr Lehmann erhebt das Wort und gibt den Hinweis, dass bei Fortführung des 
Haushaltssicherungskonzeptes sämtliche Einnahmemöglichkeiten zu beleuchten sind. 

Herr Dr. Huzel schlägt eine Rückstellung der Beschlussfassung für 3 Monate vor. In dieser 
Zeit soll geprüft werden, wie viele gebührenpflichtige Sondernutzungen gemeldet wurden. 
Der Sachverhalt ist um das Ergebnis der angemeldeten Sondernutzungen bzw. der 
bekannten Fälle zu ergänzen und die Vorlage nach 3 Monate erneut vorzulegen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig mit
5 Ja-Stimmen

25.02.2015 Gemeindevertretung Lüdersdorf
SI/GV Lü/006/2015
Die Gemeindevertretung schließt sich der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses an.

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Lüdersdorf beschließt die Rückstellung der Beschlussfassung für 3 
Monate. In dieser Zeit soll geprüft werden, wie viele gebührenpflichtige Sondernutzungen 
gemeldet wurden. Der Sachverhalt ist um das Ergebnis der angemeldeten Sondernutzungen 
bzw. der bekannten Fälle zu ergänzen und die Vorlage nach 3 Monaten erneut vorzulegen.

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig mit
16 Ja-Stimmen

01.08.2017 Gemeindevertretung Lüdersdorf
SI/GV Lü/027/2017
Nach den Wortbeiträgen der Gemeindevertreter Sandmann, Arnold, Strutz und Schulz wird 
beantragt, den Sachverhalt in den Bauausschuss und ggf. in den Finanzausschuss zu 
verweisen.

Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, die Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen 
Straßen in der Gemeinde Lüdersdorf und über die Erhebung von Gebühren für die 
Sondernutzung zur Beratung in den Bauausschuss und ggf. in den Finanzausschuss zu 
verweisen.

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig mit
13 Ja-Stimmen

17.10.2017 Finanzausschuss Lüdersdorf
SI/FA 07/025/2017
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